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Besuchsregelungen Geburtshilfe LKH 

Wolfsberg 

 

Als geburtshilfliches Team steht für uns die Versorgung 
Schwangerer und ihrer Ungeborenen, Gebärender und 
Wöchnerinnen sowie ihrer Neugeborenen und Familien im Mittelpunkt. Diese Sorge 
begründet, warum wir versuchen, den Personenkreis, welcher in dieser Zeit in das 
Kreißzimmer bzw. auf die Geburtshilfe kommt, möglichst einzuschränken. 

Wir haben Verständnis dafür, dass die Unterstützung durch eine Begleitperson bei der 
Geburt für viele Frauen hilfreich ist. Allerdings: Jede zusätzliche Person erhöht das 
Infektionsrisiko nicht nur für die einzelne Gebärende, sondern auch für Hebammen, 
Gynäkologen, Kinderärzte, Narkoseärzte, OP- und Anästhesiepflege, Reinigungskräfte, 
Sekretärinnen, Unterstützungspersonal etc. Aufgrund der Inkubationszeit sind auch 
Personen, welche selbst noch keine Symptome spüren und unwissend an Covid-19 
erkrankt sind, trotzdem ansteckend. Exakt diesen Fall wollen wir für Sie und Ihr Kind 
vermeiden. 

Wenn Sie trotzdem als Begleitperson im Kreißzimmer dabei sein wollen, gelten folgende 
Vorgaben: 

 Falls grippale Symptome oder Fieber bestehen, ist ein Betreten des 
Krankenhauses durch die Begleitperson/den werdenden Kindsvater in jedem Fall 
untersagt. 

 Die Begleitperson muss während des gesamten Aufenthaltes im LKH Wolfsberg 
eine FFP2-Maske ohne Ventil tragen.  

 Während der Geburt (bei Verlegung ins Kreißzimmer zur Entbindung) darf ein 
gesunder werdender Kindsvater bzw. eine Begleitperson zur Unterstützung der 
werdenden Mutter ins Kreißzimmer, sofern er/sie  

o Bei geplanten Entbindungen: ein gültiges negatives SARS-CoV-2 PCR-
Testergebnis vorweisen kann  

o Kann kein negatives Ergebnis vorgewiesen werden und ist die Geburt 
absehbar: vor Betreten des Kreißzimmers im definierten Bereich auf der 
Station einen SARS-CoV-2 Antigen-Selbsttest durchführt. 

Bei an COVID-19 erkrankten Gebärenden oder hochgradigen Verdachtsfällen (mit noch 
ausständigem Testergebnis), ist die Anwesenheit einer Begleitperson im Kreißzimmer 
nicht gestattet. 

Für Besuche einer engen Bezugsperson nach der Entbindung besteht seitens des Besuchers 
die Verpflichtung zum Vorweis eines gültigen Nachweises über ein negatives Ergebnis eines 
molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2 (PCR-Test), dessen Abnahme nicht länger als 
72 Stunden zurückliegen darf. 

Wir bitten um Ihr Verständnis und Mithilfe zum Schutz aller! 
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